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Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagsatzunq im kommenden Herbstmonat
vorzulegenden Verfassnngsentwurf.

VII.
Decretsvorschlag.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom iz. Heum. i8ol.)

Der gesetzgebende Rath — In Erwägung, daß die

Mitglieder der Cantonslagsatziingen, vermöge des Art.
des Gesetzes vom ; ten Heumonal i 801, von dem ihren
Vorsitz führenden Statthalter zu gewissenhafter Erfüllung
ihrer Pflichten sollen beeidigt werden ;

In Erwägung daß es wicht'g ist, diese Eidesformel
nicht der Willkür zu überlassen, sondern sie für die ganze
Republik gleichförmig zu machen;

Nach Anhörung seiner zu Eulwerffung organischer Ge-

sitze für den Verfassnngsentwurf ernannten Commißion,
verordnet:

z. Der Statthalter < welcher die durch die Wahlver.
sammlungcn der Bezirke ernannten Mitglieder der

Cantonstagsatzung zusammen zu russen und zu bcei-

digcn hat, wird denselben folgende Eidesformel
ablesen:

Eidesformel.
„Ihr die Mitglieder der Cantonstagsatzung sollet

angeloben und schwören, einen feyerlichen Eid, daß ihr
auf die künftig abzuhaltende allgemeine helvctischeTagsat-

zung, aus allen helvetischen Bürgern, die nach dem 8ten

Artikel des Gesetzes vom z.Hcum. iflor wahlfähig sind,

den oder diejenigen ohne dafür Miethe und Gaben zu neh.

men oder irgend einigen Versprechungen oder Dröhnn,
gen Gehör zu geben, zu Deputieren erwählen werdet,
welche ihr nach eurem reinsten und besten Wissen und

Gewissen als die Nechtfchaff i.slen, und diejenigen, welche

diejmeiste Einsicht und Erfahrung besitzen, um das Gc-
meinbeste der einen helvetischen Republik beyAnuahme
einer neuenVcrfassung für dieselbe, zu begründen und zu

befördern anerkennt; Ihr sollet angeloben und schwören,

für euren Canton eine den Grundsätzen polirischer und
bürgerlicher Freyheit und Gleichheil und den Vorschris«

ten des allgemeinen helvetischen VerfassungsentwurffeS
angemessene Einrichtung zu entwcrffen; Ihr sollet end.

lich angeloben und schwören, euch mit keinerley ander»

Gegenständen zu befassen, ausser demenigcn die euch durch

den allgemeinen Verfassungsentwurf und durch das dar,
auf gegründete Gesetz vom ;. Heum. angewiesen sind,

und Euch bey denselben jederzeit den Beschlüssen der

Mehrheit der Tagsatzung zu unterziehen. Alles getreulich,

chrbarlich und ohne alle Gefährde als ihr euch darum

vor Gott und dem ganzen Vaterland werdet veranlwor.
ten mögen.

Diese Eidesformel sollen alsdann die Wahlmänner
nach Landesgebrauch und nach den Gewohnheiten

ihrer Kirche auf das feyerlichste angelobe» und bc«

schwören.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
Fortsetzung.

Beschluß des MmMpalitätsberichts.

An diese Anordnung schließt sich endlich auch da«

nach dem bisher ziemlich allgemein geübten System ein,

gerichtete Armenwescn an, kraft dessen die Heymarhs-
genossenschaften ihre Armen verpflegen sollen. Es ist

nemlich bey der Zusammensetzung der Ortspolizeybehörde
kein Hinderniß weiter vorhanden, daß das Armcnwest»
nicht als ein Zweig der Polizcy, der Orrsgemeinde
überlassen werbe, da ihr Bezirk, ohne Rücksicht auf >h,

ren Besitzer, das vorzüglichste zur Armenverpsiegung tell»


	Organische Gesetze für den der helvetischen Tagsatzung im kommenden Herbstmonat vorzulegenden Verfassungsentwurf

